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WIRKSAMKEIT VON MEHRHEITSBESCHLÜSSEN IN PERSONENGESELLSCHAFTEN

DIE  KLAUSEL  IN  EINEM  GESELLSCHAFTSVERTRAG  EINER  PERSONENGESELLSCHAFT,  DIE  FÜR  ALLE  GE-
SELLSCHAFTERBESCHLÜSSE EINE EINFACHE STIMMENMEHRHEIT VORSIEHT, KANN DAHIN AUSZULEGEN SEIN UND DIE
FORMELLE LEGITIMATION DAFÜR GEBEN, DASS SÄMTLICHE EINER BESCHLUSSFASSUNG DURCH DIE GESELLSCHAFTER
ZUGÄNGLICHEN  GEGENSTÄNDE  DEM  MEHRHEITSPRINZIP  UNTERLIEGEN.  DIES  UMFASST  AUCH  SOG.  GRUNDLA-
GENGESCHÄFTE UND EINGRIFFE IN MITGLIEDSCHAFTSRECHTE VON GESELLSCHAFTERN. DIESE FORMELLE LEGITIMATION
INDIZIERT GRUNDSÄTZLICH AUCH DIE MATERIELLE LEGITIMATION EINES HIERAUF GESTÜTZTEN GESELLSCHAFTERBESCH-
LUSSES, ES SEI DENN, ES HANDELT SICH UM EINE TREUPFLICHTWIDRIGE AUSÜBUNG DER MEHRHEITSMACHT GEGENÜBER
DER MINDERHEIT. (mehr …)
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